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Bis zum 14. August können Anträge im Rahmen
des Eco-ZVPP-Programms eingereicht werden
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Дата: 12.08.2023  Брой: 8/2023     

Angesichts der nahenden Frist zur Fertigstellung der Pläne im Rahmen des
Öko-Regimes zur Erhaltung und Wiederherstellung des Bodenpotenzials –
Förderung der Gründüngung und organischen Düngung (Eco-PRSP), die am
14. August 2023 abläuft, wurden detaillierte Leitlinien auf der Website des SFA

veröffentlicht.

Die Funktionalität im System für elektronische Dienstleistungen (ESS)
ermöglicht das Hochladen der Formulare zur Erstellung des jeweiligen
Plans/Berichts, wobei alle in der eingereichten Antragstellung verfügbaren
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Daten vorausgefüllt sind. Ziel ist es, die Landwirte bei der Vorbereitung
bestmöglich zu unterstützen. Die Landwirte vervollständigen die vorbereiteten
Formulare und senden diese, nachdem sie von der zuständigen Fachperson
(Agronom, Tierzucht-Ingenieur, Tierarzt) unterzeichnet wurden, zusammen mit
einer gescannten Kopie des Diploms der Fachperson erneut über das ESS zur
Übernahme in ISAK, gemäß den Anforderungen von Art. 52 Abs. 3 des
Gesetzes zur Unterstützung landwirtschaftlicher Erzeuger.

Die Verpflichtung zur Erstellung des Nährstoffmanagementplans für den
Boden ist in Art. 40 der Verordnung Nr. 3 vom 10.03.2023 festgelegt, und die
Frist für deren Einreichung wird in Art. 7 Abs. 2 Punkt 6 der Verordnung Nr. 4
vom 30.03.2023 geregelt.

Ebenfalls entwickelt wurde ein Formular zur Bestimmung des
Entwicklungsstadiums von Dauerkulturen – ob sie sich im ertragsfähigen
Stadium befinden oder noch nicht ertragsfähig sind im Rahmen der
Fruchtintervention (FI). Die Vorlagen der Dokumente wurden vom
Exekutivdirektor des Staatsfonds „Landwirtschaft“ gemäß den Anforderungen
von Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 4 vom 30.03.2023 genehmigt.

Für die Einreichung der ausgefüllten Dokumente ist keine qualifizierte
elektronische Signatur (QES) erforderlich. Auf diese Weise sparen
Antragsteller Zeit, Ressourcen und Aufwand, ohne eine regionale Dienststelle
des Staatsfonds Landwirtschaft aufsuchen zu müssen.

Die ESS-Supportteams arbeiten intensiv daran, die notwendigen Ressourcen
für das System bereitzustellen, und über die Feedback-
Kommunikationskanäle wird den Nutzern die notwendige methodische
Unterstützung gewährt.


